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I
Der XX. Parteitag der Kommunistischen Partei der 

Sowjetunion widmete der Festigung der sozialisti
schen Gesetzlichkeit große Aufmerksamkeit. Genosse 
C h r u s c h t s c h o w  sagte im Rechenschaftsbericht 
des ZK der KPdSU an den XX. Parteitag:

„Unsere Partei-, Staats- und Gewerkschaftsorga- 
nisationen müssen wachsame Hüter der sowjeti
schen Gesetze sein, müssen jeden, der sich Über
griffe gegen die sozialistische Rechtsordnung und 
gegen die Rechte der Sowjetbürger zuschulden 
kommen läßt, entlarven und jede, auch die gering
ste Erscheinung von Gesetzlosigkeit und Willkür 
aufs strengste unterbinden.“1)

Bei der Festigung der sozialistischen Gesetzlichkeit 
spielt die richtige Tätigkeit von Gericht und Staats
anwaltschaft eine besondere Rolle.

Nach der Entlarvung der Beriagruppe wurde eine 
Reihe von Maßnahmen ergriffen, die jede Möglichkeit 
unterbanden, einzelne Glieder des Staatsapparates für 
volksfeindliche Ziele auszunutzen. Eine dieser Maß
nahmen war die bedeutende Verstärkung der Aufsicht 
des Staatsanwalts über die genaue Einhaltung der 
Gesetze.

Die neue Verordnung über die Aufsicht des Staats
anwalts in der UdSSR, die durch den Erlaß des Präsi
diums des Obersten Sowjets der UdSSR vom 24. Mai 
1955 bestätigt wurde, stellt die Rechte der Organe der 
Staatsanwaltschaft völlig wieder her und spiegelt die 
neuen Forderungen wider, die gegenwärtig an die 
Organe der Staatsanwaltschaft zur weiteren umfassen
den Festigung der sozialistischen Gesetzlichkeit gestellt 
werden.

Die früher geltende Verordnung über die Staats
anwaltschaft der UdSSR, die vom Zentralen Exekutiv- 
komiteee der UdSSR und vom Rat der Volks
kommissare der UdSSR am 17. Dezember 1933 bestätigt 
worden war, bestimmte im wesentlichen die Aufgaben 
des zentralen Apparates der Staatsanwaltschaft der 
UdSSR, regelte aber nicht alle Zweige der Arbeit des 
Staatsanwalts.

Die neue Verordnung über die Aufsicht des Staats
anwalts in der UdSSR regelt erstens klar die ganze 
vielfältige Tätigkeit der Organe der Staatsanwaltschaft. 
Zweitens versieht sie die Staatsanwälte, indem sie 
deren Rechte und Pflichten festlegt, mit den notwendi
gen Machtbefugnissen zur Durchführung ihrer Auf
gaben. Drittens gewährleistet sie, daß die Tätigkeit der 
Staatsanwaltschaft bei der Kontrolle über die Ein
haltung der Gesetzlichkeit verbessert und verstärkt 
wird.

„Die ... Verordnung ist ein exaktes Programm 
für die Tätigkeit der Organe der Staatsanwalt
schaft und stellt ihnen die Aufgabe, prinzipienfest 
und unversöhnlich für die strenge Einhaltung der 
Gesetze durch alle Institutionen, Amtspersonen und 
Bürger der UdSSR zu kämpfen.“8)

Die Verordnung über die Aufsicht des Staatsanwalts 
in der UdSSR hat folgenden Inhalt:

1. Allgemeine Grundsätze, die das Ziel und die Auf
gaben der Aufsicht des Staatsanwalts, die Stellung der 
Staatsanwaltschaftsorgane im Staat sowie ihr Wechsel
verhältnis zu den Organen der Staatsgewalt und der 
staatlichen Verwaltung charakterisieren (Kap. I).

2. Form und Charakter der Aufeicht über die Ein
haltung der Gesetzlichkeit durch die Behörden, Organi
sationen, Amtspersonen und Bürger der UdSSR und die 
Art und Weise, wie Einspruch einzulegen ist gegen 
Akte, die dem Gesetze widersprechen (Kap. II). * 1 2 *
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3. Charakter der Aufsicht über die Einhaltung der 
■Gesetze bei der Tätigkeit der Ermittlungs- und Vor
untersuchungsorgane (Kap. III).

4. Aufsicht über die Gesetzmäßigkeit und Begründet
heit der Zivil- und Strafurteile, Beschlüsse und Ver
fügungen der Gerichtsorgane (Kap. IV).

5. Aufsicht über die Einhaltung der Gesetzlichkeit in 
den Strafvollzugsanstalten (Kap. V).

6. Struktur der Organe der Staatsanwaltschaft und 
die Form der Ernennung von Mitarbeitern der Staats
anwaltschaft sowie deren Dienstausübung (Kap. VI).

Art. 113 der Verfassung der UdSSR überträgt dem 
Generalstaatsanwalt der UdSSR die oberste Aufsicht 
über die genaue Einhaltung aller Gesetze durch 
sämtliche Ministerien, die ihnen unterstehenden Be
hörden und die einzelnen Amtspersonen und Bürger.

Die oberste Aufsicht über die genaue Durchführung 
der Gesetze hat die Aufgabe, die Gesetzlichkeit zu festi
gen und die staatliche Ordnung der UdSSR, das sozia
listische Wirtschaftssystem und das sozialistische 
Eigentum, die Rechte und gesetzlich geschützten 
Interessen der Bürger, die durch die Verfassung der 
UdSSR und die Verfassungen der Unions- und Autono
men Republiken garantiert sind, sowie die Rechte und 
Interessen der staatlichen Behörden, Betriebe, genossen
schaftlichen und gesellschaftlichen Organisationen vor 
allen Anschlägen zu schützen.

W. I. L e n i n  wies in seinem Brief an das Politbüro 
„Über .doppelte“ Unterordnung und Gesetzlichkeit“ dar
auf hin, daß die Staatsanwaltschaft nur einem Zentrum 
unterstehen darf und daß bei einer „doppelten“ Unter
ordnung unter das Zentrum und die örtlichen Organe 
die Gesetzlichkeit nicht gewährleistet ist. Lenin formu
lierte in diesem Brief die Aufgaben der Staatsanwalt
schaft wie folgt:

„... Der Staatsanwalt hat das Recht und die 
Pflicht, eines zu tun: auf die wirklich einheitliche 
Auffassung der Gesetzlichkeit in der gesamten 
Republik zu achten, trotz aller örtlichen Unter
schiede und entgegen allen wie auch immer gearte
ten örtlichen Einflüssen ... Der Staatsanwalt 
ist verantwortlich dafür, daß kein einziger Be
schluß irgendeiner örtlichen Behörde dem Gesetz 
widerspreche, und nur von diesem Standpunkt aus 
ist der Staatsanwalt verpflichtet, gegen jeden un
gesetzlichen Beschluß Einspruch zu erheben, wobei 
der Staatsanwalt nicht das Recht hat, den Beschluß 
aufzuhalten, sondern nur verpflichtet ist, Maßnah
men zu ergreifen, damit die Auffassung der Gesetz
lichkeit in der gesamten Republik zu einer absolut 
gleichen wird .. ,“8)

Gemäß Art. 117 der Verfassung der UdSSR üben die 
Organe der Staatsanwaltschaft ihre Funktionen unab
hängig von irgendwelchen örtlichen Organen aus und 
unterstehen nur dem Generalstaatsanwalt der UdSSR.

Der Generalstaatsanwalt der UdSSR ist dem Obersten 
Sowjet der UdSSR gegenüber verantwortlich und 
rechenschaftspflichtig; in der Periode zwischen den 
Tagungen des Obersten Sowjets der UdSSR ist er dem 
Präsidium des Obersten Sowjets der UdSSR gegenüber 
verantwortlich und rechenschaftspflichtig.

Der Generalstaatsanwalt der UdSSR hat das Recht, 
sich an das Präsidium des Obersten Sowjets der UdSSR 
in Fragen zu wenden, die auf dem Gesetzeswege ent
schieden werden müssen oder einer Auslegung des Ge
setzes entsprechend Art. 49 Buchst, c der Verfassung 
der UdSSR bedürfen (Art. 9 der Verordnung).

Die Organe der Staatsanwaltschaft bilden ein einheit
liches zentralisiertes System, an dessen Spitze der 
Generalstaatsanwalt der UdSSR steht. Der General
staatsanwalt (der gemäß Art. 114 der Verfassung der 
UdSSR auf eine Dauer von sieben Jahren ernannt wird) 
leitet die Tätigkeit der Organe der Staatsanwaltschaft
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